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Regeste

Baugesuch | Raumplanung und öffentliches Baurecht

Erwägungen

E. 1.1
Gegen den kantonal letztinstanzlichen Entscheid steht grundsätzlich die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen ( Art. 82 ff. BGG ). Dieses Rechtsmittel steht
auch auf dem Gebiet des Raumplanungs- und Baurechts zur Verfügung; das
Bundesgerichtsgesetz enthält dazu keinen Ausschlussgrund (vgl. BGE 133 II 249 E. 1.2 S.
251; 409 E. 1.1 S. 411). Gemäss Art. 34 Abs. 1 RPG gelten für die Rechtsmittel an die
Bundesbehörden die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. Der
Beschwerdeführer als Baugesuchsteller, welchem die Bewilligung für den Abbruch des
bestehenden Wohnhauses und den Neubau eines Einfamilienhauses mit Wärmepumpe mit
Erdsonde nicht erteilt wurde, ist ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert. Die weiteren
Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass, weshalb auf die
Beschwerde einzutreten ist.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer macht geltend, zur Beurteilung seines Baugesuches sei Art. 24c
RPG in Verbindung mit Art. 41 RPV massgebend und nicht Art. 24d RPG . Weil der
Landwirtschaftsbetrieb von Y.________ sel. mit seiner bewirtschafteten Fläche von 2,4 ha
schon damals, d.h. am 1. Juli 1972, nicht existenzsichernd und der damalige Eigentümer auf
ein Zusatzeinkommen für sich und seine Familie angewiesen gewesen sei, sei das
Wohnhaus Gebäudeversicherungs-Nr. 2467 beim Inkrafttreten des Bundesgesetzes über
den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung vom 8. Oktober 1971 (aGSchG) am 1. Juli
1972 zu einer rechtswidrigen Baute geworden, die nur noch wegen des Bestandesschutzes
bestehen bleiben konnte. Diese Rechts- und Zonenwidrigkeit daure bis heute an. Auf jeden
Fall sei das Wohnhaus Gebäudeversicherungs-Nr. 2467 aber mit dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes über die Raumplanung zonenwidrig geworden. Somit ergebe sich, dass das
Wohnhaus Gebäudeversicherungs-Nr. 2467 durch nachträgliche Änderungen von Erlassen
oder Plänen und nicht wegen der Aufgabe der Landwirtschaft zonenwidrig geworden sei.
Es falle deshalb unter Art. 24c RPG und nicht unter Art. 24d RPG . Der freiwillige Abbruch
und Wiederaufbau sei grundsätzlich zulässig, sofern er am alten Ort und im Rahmen des
bisherigen Umfangs und der bisherigen Zweckbestimmung erfolge. Diese Voraussetzungen
seien im vorliegenden Fall gegeben. Auch werde die Identität zwischen der zu ersetzenden
und der neuen Baute gewahrt, weshalb die Zustimmung zum Bauvorhaben zu erteilen sei.

E. 2.2



Das Verwaltungsgericht hat die Anwendbarkeit von Art. 24c RPG verneint, weil der
Betrieb wie auch das Wohnhaus von Y.________ sel. beim Inkrafttreten des aGSchG der
landwirtschaftlichen Nutzung dienten und die damaligen Voraussetzungen an ein
landwirtschaftliches Gewerbe erfüllten. Auch sei das Wohnhaus im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung notwendig gewesen, um das landwirtschaftliche
Gewerbe in gehöriger Weise betreiben zu können und damit "zonenkonform". Der damalige
Eigentümer Y.________ sel. sei auf ein Zusatzeinkommen für sich und seine Familie
angewiesen gewesen. Unbestrittenermassen sei von einem nicht existenzsichernden Betrieb
auszugehen. Auch Wohnbauten für nicht existenzsichernde landwirtschaftliche
Nebenbetriebe seien mit dem Inkrafttreten des aGSchG nicht zonenwidrig geworden.
Entscheidend sei vielmehr eine gewisse landwirtschaftliche Nutzung am massgeblichen
Stichtag. Die Zonenwidrigkeit sei durch die Aufgabe der zonenkonformen Nutzung im
Jahre 1986 eingetreten. Da das Wohnhaus als "zonenkonform" im Sinne von Art. 24c RPG
zu gelten habe, seien bauliche Massnahmen nach Art. 24d RPG zu beurteilen. Art. 24d RPG
schliesse einen vollständigen Abbruch der Wohnbaute mit anschliessendem Wiederaufbau
grundsätzlich aus. Der Wiederaufbau einer landwirtschaftlichen Wohnbaute sei nur bei
Zerstörung durch höhere Gewalt, nicht jedoch nach einem freiwilligen Abbruch zulässig.
Die Vorinstanzen hätten demnach zu Recht die Zustimmung zur Baubewilligung für den
beabsichtigten Abbruch und Wiederaufbau des Wohnhauses verweigert.

E. 2.3
Art. 24c Abs. 1 RPG schützt bestimmungsgemäss nutzbare, aber zonenwidrig gewordene
Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen grundsätzlich in ihrem Bestand. Nach Abs. 2
dieser Bestimmung können solche Bauten und Anlagen teilweise geändert oder massvoll
erweitert werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind; in jedem Fall
bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vorbehalten. Die
Zulässigkeit einer teilweisen Änderung oder massvollen Erweiterung ergibt sich
unmittelbar aus dem Bundesrecht ( BGE 127 II 215 E. 3b S. 219 mit Hinweisen). Der
Anwendungsbereich von Art. 24c RPG ist auf Bauten und Anlagen beschränkt, die nicht
mehr zonenkonform, d.h. durch eine nachträgliche Änderung von Erlassen oder Plänen
zonenwidrig geworden sind ( Art. 41 RPV ; vgl. BGE 127 II 209 E. 2c). Die
Bestandesgarantie nach Art. 24c RPG erstreckt sich damit nur auf Bauten, die seinerzeit in
Übereinstimmung mit dem materiellen Recht erstellt und aufgrund einer späteren
Rechtsänderung zonenwidrig geworden sind, nicht aber auf Bauten, bei denen die
Zonenwidrigkeit ohne Rechtsänderung, sondern allein durch tatsächliche Änderungen, wie
namentlich die Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebes, entstanden ist (Urteil des
Bundesgerichts 1C_279/2008 vom 6. Februar 2009 E. 2.3; Rudolf Muggli, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Raumplanung, N. 6 und N. 14 zu Art. 24c RPG ; Peter Karlen, Die
Ausnahmebewilligung nach Art. 24-24d RPG , System der neuen Regelung, in: ZBl
102/2001 S. 291, 296 f.). "Seinerzeit" erstellte Bauten und Anlagen sind in erster Linie
solche, die vor dem 1. Juli 1972 errichtet wurden, d.h. vor dem Inkrafttreten des
Gewässerschutzgesetzes, mit welchem erstmals eine klare Trennung von Bau- und
Nichtbaugebiet vorgenommen wurde. Dieser Stichtag vermeidet schwer erklärbare
Widersprüche zur bundesgerichtlichen Praxis, gemäss der das Ausmass zulässiger
Änderungen von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone aufgrund der Entwicklung
seit dem 1. Juli 1972 zu beurteilen ist ( BGE 129 II 396 E. 4.2.1 S. 398). Solche
Widersprüche sind namentlich deshalb zu vermeiden, weil der Begriff der teilweisen
Änderung bzw. der massvollen Erweiterung durch die Gesetzesrevision nicht verändert



worden ist ( BGE 127 II 215 E. 3). Nach dem 1. Juli 1972 erstellte Bauten und Anlagen
fallen namentlich dann in den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG , wenn sie aufgrund
einer Zonenplanänderung von der Bauzone in eine Nichtbauzone gelangten, oder wenn sie
zwischen dem 1. Juli 1972 und dem Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes (1. Januar
1980) in einem Gebiet errichtet wurden, für welches keine Bauzone ausgeschieden war,
welches aber innerhalb eines gewässerschutzrechtskonformen generellen
Kanalisationsprojekts lag ( BGE 129 II 396 E. 4.2.1 S. 398 f. mit Hinweisen; Peter Karlen,
a.a.O., S. 297). Bauten, die rechtmässig bewilligt und im Moment der geplanten
Veränderungen immer noch zonenkonform sind, aber nicht mehr gemäss ihrem
zonenkonformen Zweck genutzt werden sollen, fallen nicht unter Art. 24c RPG . Das trifft
vor allem für die grosse Zahl der als Folge des Strukturwandels funktionslos gewordenen
landwirtschaftlichen Wohnhäuser zu. Für sie gilt die Ausnahmeregelung des Art. 24d RPG
(RUDOLF MUGGLI, a.a.O., N. 14 zu Art. 24c RPG ). Artikel 24c RPG betrifft also nicht
diejenigen zonenkonformen Bauten, die ihre landwirtschaftliche Funktion nach dem 1. Juli
1972 verloren haben (RUDOLF MUGGLI, a.a.O., N. 6 zu Art. 24c RPG ).

E. 2.4
Der Beschwerdeführer bringt zunächst vor, der Begriff "zonenkonform" in Art. 24c Abs. 1
RPG sei im Sinne des geltenden Raumplanungsrechts zu verstehen. Bei der Anwendung
von Art. 24c RPG gehe es um Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, die nach
geltendem Recht zonenwidrig seien. Weil das Wohnhaus Gebäudeversicherungs-Nr. 2467
nicht mehr für landwirtschaftliches Wohnen genutzt werde, sei es zonenwidrig geworden.
Nach geltendem Raumplanungsrecht sei ein Wohnhaus für einen nebenberuflichen
Landwirtschaftsbetrieb mit einer Fläche von circa 3 ha und 4-5 Grossvieheinheiten in der
Landwirtschaftszone aber auch dann nicht mehr zonenkonform, wenn der Betrieb
weitergeführt würde, dürften doch Wohnräume in der Landwirtschaftszone nur für
landwirtschaftliche Gewerbe im Sinne von Art. 7 BGBB als zonenkonform bewilligt
werden. Der Betrieb von Y.________ sel. erfülle jedoch die Voraussetzungen eines
landwirtschaftlichen Gewerbes im Sinne von Art. 7 BGBB nicht. Weil es sich bei diesem
Betrieb um einen ausgesprochenen Nebenerwerbsbetrieb gehandelt habe, sei das Wohnhaus
auch gemäss Art. 20 aGSchG als Neubau nicht mehr bewilligungsfähig gewesen. Somit sei
es beim Inkrafttreten des Gewässerschutzgesetzes am 1. Juli 1972 zonenwidrig geworden.

E. 2.5
Der Beschwerdeführer verkennt mit seiner Argumentation, dass Bauten, die vor dem 1. Juli
1972 erstellt und seither weiterhin landwirtschaftlich genutzt wurden, als zonenkonform
gelten. Umgekehrt bedeutet dies, dass nur jene landwirtschaftlichen Bauten in den
Anwendungsbereich von Art. 24c RPG fallen, die vor der Trennung des Baugebietes vom
Nichtbaugebiet für landwirtschaftliche Zwecke bewilligt worden waren und nachweisbar
vor dem 1. Juli 1972 nicht landwirtschaftlich genutzt wurden (Rudolf Muggli, a.a.O., N. 14
zu Art. 24c RPG ). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist bei der Beurteilung
der Frage, was als landwirtschaftliche Nutzung zu gelten hat, nicht auf den heutigen Begriff
des landwirtschaftlichen Gewerbes, wie er in Art. 7 BGBB umschrieben ist, abzustellen.
Vielmehr ist zu prüfen, was am 1. Juli 1972 als landwirtschaftliche Nutzung galt. Wie die
Vorinstanz zu Recht erwog, geben hierfür Art. 20 aGSchG sowie die dazu ergangene
bundesgerichtliche Rechtsprechung Anhaltspunkte. Nach Art. 20 aGSchG resp. Art. 27 der
Allgemeinen Gewässerschutzverordnung vom 19. Juni 1972 (AS 1972 950 und 967) galt
das Bedürfnis für einen Neu- oder Umbau ausserhalb der Bauzonen bzw. des durch das



generelle Kanalisationsprojekt abgegrenzten Gebietes als sachlich begründet, wenn der
Gesuchsteller auf das geplante Gebäude oder eine Anlage dringend angewiesen war und
deren abgelegener Standort durch ihre Zweckbestimmung bedingt oder im öffentlichen
Interesse erwünscht war. Darauf, ob die Landwirtschaft im Haupt- oder im Nebenberuf und
ausschliesslich oder vorwiegend aus ökonomischen oder ideellen Gründen (aus
Liebhaberei, zu Forschungszwecken) betrieben wurde, kam es nicht an. Damit ein
landwirtschaftliches Gewerbe, insbesondere wenn Vieh gehalten wird, in gehöriger Weise
betrieben werden konnte, war aber erforderlich, dass sich die Wohnung des
Betriebsinhabers auf dem Gehöft oder doch in dessen unmittelbarer Nähe befand ( BGE
100 Ib 86 E. 5 S. 92). Nicht entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob der
Betrieb von Y.________ sel. damals aufgrund mangelnder Existenzfähigkeit gemäss Art.
20 aGSchG als Neubau nicht bewilligungsfähig gewesen und somit am massgeblichen
Stichtag zonenwidrig geworden sei, weil es vorliegend nicht um die Bewilligung eines
Neubaus ausserhalb der Bauzone sondern um eine Ersatzbaute geht. Insofern kann der
Beschwerdeführer auch nichts zu seinen Gunsten aus dem von ihm angeführten BGE 103 Ib
110 ableiten, weil dort die Zulässigkeit eines Neubaus und nicht eines Ersatzbaus zu
beurteilen war. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist für die Beurteilung der
Anwendbarkeit von Art. 24c RPG die landwirtschaftliche Zweckbestimmung der Baute im
Moment der massgeblichen Änderung entscheidend (Chantal Dupré, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Raumplanung, N. 8 zu Art. 24b RPG ); nicht massgebend ist, ob der
Baute im landwirtschaftlichen Produktionsprozess eine Haupt- oder Nebenfunktion zukam.
Wie das Bundesamt für Raumentwicklung in seiner Stellungnahme zu Recht darauf
hinweist, erfüllen sogar Wohnungen, die im Zeitpunkt der massgeblichen Rechtsänderung
von Nichtlandwirten bewohnt waren, für die aber grundsätzlich noch landwirtschaftlicher
Bedarf bestand, das Kriterium der nicht landwirtschaftlichen Nutzung nicht (Bundesamt für
Raumentwicklung, Neues Raumplanungsrecht, Bewilligungen nach Art. 24c RPG , Ziff.
2.2). Erst recht muss dies für Bauten gelten, die im Moment der massgeblichen
Rechtsänderung noch im Dienste der landwirtschaftlichen Nutzung standen, selbst wenn zu
diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Erteilung einer Baubewilligung für die
entsprechenden Bauten und Anlagen nicht gegeben gewesen wären. Da Y.________ sel.
sowohl am 1. Juli 1972 als auch zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes über
die Raumplanung, d.h. am 1. Januar 1980, sein landwirtschaftliches Gewerbe selber
bewirtschaftete, ist bis zur Aufgabe dieser Tätigkeit im Jahre 1986 von einer
zonenkonformen Nutzung auszugehen. Die Zonenwidrigkeit ist somit nicht durch eine
Rechtsänderung entstanden, sondern allein durch die Aufgabe des
Landwirtschaftsbetriebes, d.h. aufgrund eines tatsächlichen Verhaltens des ehemaligen
Grundeigentümers (Bernhard Waldmann, Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N.
4 zu Art. 24c RPG ). Wie das Verwaltungsgericht zutreffend erkannt hat, kommt daher der
Abbruch und Wiederaufbau des Wohnhauses gestützt auf eine Ausnahmebewilligung
gemäss Art. 24c RPG nicht in Frage.

E. 3
Nach Art. 24d Abs. 1 RPG können in landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer
Substanz erhalten sind, landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen zugelassen werden. Art.
24d Abs. 1 RPG sieht einen Wiederaufbau nicht vor. Im Gegenteil wird dort vorausgesetzt,
dass die Substanz erhalten ist und weiter genutzt wird. Wenn der Verordnungsgeber in Art.
42a Abs. 3 RPV in Fällen der Zerstörung durch höhere Gewalt trotzdem einen
Wiederaufbau zulässt, so steht dahinter die Absicht, zahlenmässig nicht ins Gewicht



fallende Härtefälle zu lösen (Urteil des Bundesgerichts 1A.23/2007 vom 31. Juli 2007
E.3.3). Ein freiwilliger Abbruch und Wiederaufbau ist indessen nicht zulässig. Vorliegend
ist unbestritten, dass der geplante Abbruch und anschliessende Wiederaufbau aus freien
Stücken erfolgen soll, weshalb keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24d RPG erteilt
werden kann.

E. 4
Das Bauvorhaben des Beschwerdeführers kann somit weder nach Art. 24c RPG noch nach
Art. 24d RPG bewilligt werden. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist
abzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Dem obsiegenden, nicht anwaltlich
vertretenen Beschwerdegegner ist praxisgemäss keine Parteientschädigung zuzusprechen.
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